
 

 

Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 12.08.2024 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
                                                                                   Vorl.-Nr.: V 0027/2024 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Eingliederung der Gemeinde Dobitschen  
 
Einreicher:  Fraktion Bürger für Schmölln  
  

Beratungsfolge 2. Stadtrat am 
22.08.2024 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / nicht öffentlich  
vorberatend / beschließend 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt in öffentlicher Sitzung: 
 

1. Der Beschluß des Statdtrats B 0974/2023 vom 19.10.2023 wird aufgehoben. 
2. Die Verwaltung der Stadt wird beauftragt, sämtliche zur Umsetzung dieses 

Beschlusses erforderliche Aktivitäten wie 
 
  -einvernehmliche Aufhebung bzw. Beendigung des Eingliederungsvertrages 
   gegenüber der Gemeinde Dobitschen 
  -diesbezügliche Veranlassungen gegenüber der Landesregierung 
 
 in die Wege zu leiten. 
 
Sachdarstellung: 
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Stadt, insbesondere deren Haushaltslage und der 
in den letzten Jahren aufgelaufene Investitions- und Instandhaltungsbedarf erlauben die 
Übernahme zusätzlicher, sich aus der Eingliederung zwangsläufig ergebender 
Verpflichtungen nicht. Insbesondere der in der zur Eingliederung  vorgesehenen Gemeinde 
ebenfalls vorhandene enorme diesbezügliche Bedarf würde die Leistungsfähigkeit unserer 
Stadt überfordern und die Erfüllung einer Vielzahl anstehender Aufgaben gefährden.  
  
Die Fläche der Stadt würde sich nochmals um um 6,55 km² vergrößern, jetzt bereits 94,53 
km, vier neue Ortsteile würden hinzukommen, jetzt bereits 44. Dazu käme, wie die 
Gemeinde auf ihrer Homepage schreibt, das „Sorgenkind“ Rittergut und  weiter das sehr 
große Denkmalsobjekt Wasserschloß. 
 
Fraktion Bürger für Schmölln 
 
 
Jürgen Keller 
Vorsitzender 


